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Altertumswissenschaften, Hauptfach 

 
§ 1 Profil des Studiengangs 
(1) Der Bachelorstudiengang Altertumswissenschaften (Hauptfach), der die Fachrichtungen Klassische 
Philologie, Alte Geschichte, Klassische Archäologie sowie Byzantinische Archäologie umfasst, vermittelt 
ein umfangreiches Grundlagen- und Fachwissen über die griechisch-römischen Kulturen. Durch das Stu-
dium der lateinischen und griechischen Literatur und Sprache, der archäologischen Denkmäler und Be-
funde sowie der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen der griechisch-römischen Kulturen 
erwerben die Studierenden ein breites Verständnis antiker Kulturen. Die Studierenden werden mit einer 
Vielzahl von Primärquellen vertraut gemacht und sollen dabei lernen, sich quellenkritisch mit ihnen ausei-
nanderzusetzen und sie in ihrer Bedeutung einzuordnen. Zudem werden sie in die wichtigsten kulturwis-
senschaftlichen Theorien und wissenschaftlichen Methoden eingeführt. Sie werden angeleitet, antikes 
Quellenmaterial und moderne Forschungsergebnisse zu sammeln, zu strukturieren und auf eine Fragestel-
lung hin zu organisieren sowie wesentliche Argumentationen und Informationen aus komplexen Gedan-
kenzusammenhängen herauszulösen und in methodisch sinnvoller Weise auf Fragestellungen anzuwen-
den sowie die Ergebnisse in mündlicher wie in schriftlicher Form zu präsentieren. Die im Studium erworbe-
nen Kenntnisse und Arbeitstechniken im Bereich der Altertumswissenschaften sind wichtige Kompetenzen, 
die in zahlreichen Berufsfeldern, beispielsweise in Museen und Archiven, in den Bereichen Kulturmanage-
ment und Tourismus, in der Erwachsenenbildung, in Verwaltung und Politik, im Verlags- und Bibliotheks-
wesen sowie in Presse, Rundfunk, Fernsehen und Digitalen Medien eingesetzt werden können. 

(2) Im Hauptfach Altertumswissenschaften sind 120 ECTS-Punkte zu erwerben. 

 

§ 2 Individuelle fachliche Ausrichtung 
Im Hauptfach Altertumswissenschaften ist eine der folgenden vier Fachrichtungen als Vertiefungsbereich 
zu wählen: 

- Klassische Philologie 
- Alte Geschichte 
- Klassische Archäologie 
- Byzantinische Archäologie 

 
§ 3 Fremdsprachenkenntnisse 
(1) Der Nachweis von Grundkenntnissen in Altgriechisch ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehr-
veranstaltung Grundübung Griechische Texteinführung im Modul Vertiefung Klassische Philologie I sowie 
für die Belegung der Module Vertiefung Alte Geschichte III, Vertiefung Klassische Archäologie III, Vertie-
fung Klassische Archäologie IV, Vertiefung Byzantinische Archäologie III und Vertiefung Byzantinische Ar-
chäologie IV. 

(2) Der Nachweis von Grundkenntnissen in Altgriechisch gilt insbesondere durch den Nachweis des Grae-
cums beziehungsweise als äquivalent anerkannter Altgriechischkenntnisse als erbracht. Er kann auch 
durch die erfolgreiche Absolvierung des Moduls Grundkenntnisse Altgriechisch mit einem Leistungsumfang 
von 16 ECTS-Punkten, das im Ergänzungsbereich gemäß § 3 Absatz 1 in Anlage C dieser Prüfungsord-
nung angeboten wird, erbracht werden. 
§ 4 Unterrichts- und Prüfungssprache 
(1) Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden die Lehrveranstaltungen im 
Hauptfach Altertumswissenschaft in deutscher Sprache abgehalten. 

(2) Wird eine Lehrveranstaltung nicht in deutscher Sprache abgehalten, sind die zugehörigen Studien- 
und Prüfungsleistungen nach den Vorgaben des Leiters/der Leiterin der Lehrveranstaltung beziehungs-
weise des Prüfers/der Prüferin in deutscher Sprache oder in derjenigen Sprache zu erbringen, in der die 
Lehrveranstaltung durchgeführt wird.  
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§ 5 Studieninhalte 
(1) Im Grundlagenbereich sind die folgenden Module zu absolvieren: 

 
Grundlagen der Klassischen Philologie (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Einführung in das Studium der  
Klassischen Philologie Ü P 2 3 1 SL 

Methoden und Theorien der  
Klassischen Philologie Ü P 2 3 1 SL 

Vorlesung 1 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie V P 2 2 1 oder 2 SL 

Proseminar 1 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie S P 2 6 2 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; P = Pflichtveranstaltung; WP = Wahlpflichtveranstaltung; SWS = vorgese-
hene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfohlenes Fachsemester; Ex = Exkursion; S = Semi-
nar; Ü = Übung; V = Vorlesung; PL = Prüfungsleistung; SL = Studienleistung 

 

Grundlagen der Alten Geschichte (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 1 aus dem Bereich der  
Alten Geschichte V P 2 4 1 oder 2 SL 

Proseminar mit Tutorat aus dem  
Bereich der Alten Geschichte S, Ü P 4 10 2 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

 
Grundlagen der Archäologie (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 1 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie V P 2 2 1 oder 2 SL 

Vorlesung 1 aus dem Bereich der By-
zantinischen Archäologie V P 2 2 1 oder 2 SL 

Einführung in die Klassische Archäo-
logie S WP 2 6 1 

SL 
und 

PL: Klausur 

Einführung in die Byzantinische  
Archäologie S WP 2 6 1 

SL 
und 

PL: Klausur 

Neben den beiden Pflichtveranstaltungen ist eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen zu belegen. Wird 
die Fachrichtung Klassische Archäologie als Vertiefungsbereich gewählt, ist zwingend die Lehrveranstal-
tung Einführung in die Klassische Archäologie zu belegen. Wird die Fachrichtung Byzantinische Archäolo-
gie als Vertiefungsbereich gewählt, ist zwingend die Lehrveranstaltung Einführung in die Byzantinische 
Archäologie zu belegen. 
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Methodologie der Altertumswissenschaften (6 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Lehrveranstaltung zur Methodologie 
der Altertumswissenschaften S/Ü P 2 6 5 

SL 
und 

PL: mündliche  
Präsentation 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung zur Methodologie der Altertumswissenschaften 
ist die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars im Vertiefungsmodul I oder Vertiefungsmodul II der als 
Vertiefungsbereich gewählten Fachrichtung. 

 

(2) Als Vertiefungsbereich kann eine der vier Fachrichtungen Klassische Philologie (Absatz 3), Alte Ge-
schichte (Absatz 4), Klassische Archäologie (Absatz 5) oder Byzantinische Archäologie (Absatz 6) gewählt 
werden. 

(3) Wird die Fachrichtung Klassische Philologie als Vertiefungsbereich gewählt, sind die fünf folgenden 
Vertiefungsmodule (Vertiefungsmodule Klassische Philologie I bis V) sowie das Modul Ergänzung Alte Ge-
schichte und Archäologie zu absolvieren: 
 
Vertiefung Klassische Philologie I (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Proseminar aus dem Bereich der  
Gräzistik S P 2 6 3 SL 

Grundübung Griechische  
Texteinführung Ü P 4 4 3 

SL 
und 

PL: Klausur 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung Grundübung Griechische Texteinführung ist 
der Nachweis von Grundkenntnissen in Altgriechisch. 

 

Vertiefung Klassische Philologie II (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Proseminar aus dem Bereich der  
Latinistik S P 2 6 3 SL 

Grundübung Lateinische 
Texteinführung Ü P 4 4 3 

SL 
und 

PL: Klausur 
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Vertiefung Klassische Philologie III (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie V P 2 2 5 oder 6 SL 

Hauptseminar 1 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie S P 2 8 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar 1 aus dem Bereich der Klassischen Philologie ist die 
erfolgreiche Absolvierung des Proseminars aus dem Bereich der Gräzistik im Modul Vertiefung Klassische 
Philologie I oder des Proseminars aus dem Bereich der Latinistik im Modul Vertiefung Klassische Philologie 
II. 

 
Vertiefung Klassische Philologie IV (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 3 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie V P 2 2 5 oder 6 SL 

Hauptseminar 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie S P 2 8 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar 2 aus dem Bereich der Klassischen Philologie ist die 
erfolgreiche Absolvierung des Proseminars aus dem Bereich der Gräzistik im Modul Vertiefung Klassische 
Philologie I oder am Proseminar aus dem Bereich der Latinistik im Modul Vertiefung Klassische Philologie 
II. 

 

Vertiefung Klassische Philologie V (8 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Griechische Lektüreübung Ü WP 2 4 4 SL 

Lateinische Lektüreübung Ü WP 2 4 4 SL 

Mittel- oder Neulateinische  
Lektüreübung Ü WP 2 4 4 SL 

Zwei der drei Wahlpflichtveranstaltungen sind zu belegen. 
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Ergänzung Alte Geschichte und Archäologie (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der  
Alten Geschichte V P 2 4 3 oder 4 SL 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie V WP 2 4 3 oder 4 SL 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der By-
zantinischen Archäologie V WP 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar aus dem Bereich der Alten 
Geschichte S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Proseminar aus dem Bereich der  
Klassischen Archäologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Proseminar aus dem Bereich der 
Byzantinischen Archäologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Neben der Pflichtveranstaltung sind zwei Wahlpflichtveranstaltungen zu belegen, von denen die eine seine 
Vorlesung und die andere ein Proseminar sein muss. Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar aus 
dem Bereich der Alten Geschichte ist die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars mit Tutorat aus dem 
Bereich der Alten Geschichte im Modul Grundlagen der Alten Geschichte. Voraussetzung für die Teilnahme 
am Proseminar aus dem Bereich der Klassischen Archäologie ist die erfolgreiche Absolvierung der Lehr-
veranstaltung Einführung in die Klassische Archäologie im Modul Grundlagen der Archäologie. Vorausset-
zung für die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie ist die erfolgreiche 
Absolvierung der Lehrveranstaltung Einführung in die Byzantinische Archäologie im Modul Grundlagen der 
Archäologie. 

 

(4) Wird die Fachrichtung Alte Geschichte als Vertiefungsbereich gewählt, sind die fünf folgenden Vertie-
fungsmodule (Vertiefungsmodule Alte Geschichte I bis V) sowie das Modul Ergänzung Klassische Philolo-
gie und Archäologie zu absolvieren: 

Vertiefung Alte Geschichte I (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der  
Alten Geschichte V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar aus dem Bereich der  
griechischen Geschichte S P 2 6 3 oder 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der griechischen Geschichte ist die 
erfolgreiche Absolvierung des Proseminars mit Tutorat aus dem Bereich der Alten Geschichte im Modul 
Grundlagen der Alten Geschichte. 
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Vertiefung Alte Geschichte II (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 3 aus dem Bereich der  
Alten Geschichte V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar aus dem Bereich der  
römischen Geschichte S P 2 6 3 oder 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der römischen Geschichte ist die er-
folgreiche Absolvierung des Proseminars mit Tutorat aus dem Bereich der Alten Geschichte im Modul 
Grundlagen der Alten Geschichte. 

 

Vertiefung Alte Geschichte III (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Hauptseminar aus dem Bereich der 
griechischen Geschichte S P 2 10 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar aus dem Bereich der griechischen Geschichte sind die 
erfolgreiche Absolvierung des Proseminars aus dem Bereich der griechischen Geschichte im Modul Ver-
tiefung Alte Geschichte I sowie der Nachweis von Grundkenntnissen in Altgriechisch. 

 

Vertiefung Alte Geschichte IV (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Hauptseminar aus dem Bereich der  
römischen Geschichte S P 2 10 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar aus dem Bereich der römischen Geschichte ist die 
erfolgreiche Absolvierung des Proseminars aus dem Bereich der römischen Geschichte im Modul Vertie-
fung Alte Geschichte II.  

 

Vertiefung Alte Geschichte V (8 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Exkursionen Ex P  8 4 SL 

Es sind insgesamt zehn fachspezifische Exkursionstage zu absolvieren. Der/Die zuständige Fachvertre-
ter/Fachvertreterin legt fest, welche Leistungen im Rahmen der Vor- und Nachbereitung sowie an den Ex-
kursionstagen zu erbringen sind. 
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Ergänzung Klassische Philologie und Archäologie (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie V WP 2 4 3 oder 4 SL 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der By-
zantinischen Archäologie V WP 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Proseminar aus dem Bereich der  
Klassischen Archäologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Proseminar aus dem Bereich der  
Byzantinischen Archäologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Neben der Pflichtveranstaltung sind zwei Wahlpflichtveranstaltungen zu belegen, von denen die eine eine 
Vorlesung und die andere ein Proseminar sein muss. Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar 2 
aus dem Bereich der Klassischen Philologie ist die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars 1 aus dem 
Bereich der Klassischen Philologie im Modul Grundlagen der Klassischen Philologie. Voraussetzung für 
die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der Klassischen Archäologie ist die erfolgreiche Absolvie-
rung der Lehrveranstaltung Einführung in die Klassische Archäologie im Modul Grundlagen der Archäolo-
gie. Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie ist 
die erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung Einführung in die Byzantinische Archäologie im Modul 
Grundlagen der Archäologie. 

 

(5) Wird die Fachrichtung Klassische Archäologie als Vertiefungsbereich gewählt, sind die fünf folgenden 
Vertiefungsmodule (Vertiefungsmodule Klassische Archäologie I bis V) sowie das Modul Ergänzung Klas-
sische Philologie und Alte Geschichte zu absolvieren: 

Vertiefung Klassische Archäologie I (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 1 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie S P 2 6 3 oder 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar 1 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie ist die 
erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung Einführung in die Klassische Archäologie im Modul Grund-
lagen der Archäologie. 
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Vertiefung Klassische Archäologie II (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 3 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 2 aus dem Bereich der  
Klassischen Archäologie S P 2 6 3 oder 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar 2 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie ist die 
erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung Einführung in die Klassische Archäologie im Modul Grund-
lagen der Archäologie. 

 

Vertiefung Klassische Archäologie III (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Hauptseminar 1 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie S P 2 10 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar 1 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie sind 
die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars 1 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie im Modul 
Vertiefung Klassische Archäologie I oder des Proseminars 2 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie 
im Modul Vertiefung Klassische Archäologie II sowie der Nachweis von Grundkenntnissen in Altgriechisch. 

 

Vertiefung Klassische Archäologie IV (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Hauptseminar 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Archäologie S P 2 10 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar 2 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie sind 
die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars 1 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie im Modul 
Vertiefung Klassische Archäologie I oder des Proseminars 2 aus dem Bereich der Klassischen Archäologie 
im Modul Vertiefung Klassische Archäologie II sowie der Nachweis von Grundkenntnissen in Altgriechisch. 

 

Vertiefung Klassische Archäologie V (8 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Exkursionen Ex P  8 4 SL 

Es sind insgesamt zehn fachspezifische Exkursionstage zu absolvieren. Der/Die zuständige Fachvertre-
ter/Fachvertreterin legt fest, welche Leistungen im Rahmen der Vor- und Nachbereitung sowie an den Ex-
kursionstagen zu erbringen sind. 
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Ergänzung Klassische Philologie und Alte Geschichte (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der  
Alten Geschichte V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Proseminar aus dem Bereich der Alten 
Geschichte S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Neben den beiden Vorlesungen ist nach eigener Wahl eines der beiden Proseminare zu belegen. Voraus-
setzung für die Teilnahme am Proseminar 2 aus dem Bereich der Klassischen Philologie ist die erfolgreiche 
Absolvierung des Proseminars 1 aus dem Bereich der Klassischen Philologie im Modul Grundlagen der 
Klassischen Philologie. Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der Alten Ge-
schichte ist die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars mit Tutorat aus dem Bereich der Alten Ge-
schichte im Modul Grundlagen der Alten Geschichte. 

 

(6) Wird die Fachrichtung Byzantinische Archäologie als Vertiefungsbereich gewählt, sind die fünf folgen-
den Vertiefungsmodule (Vertiefungsmodule Byzantinische Archäologie I bis V) sowie das Modul Ergänzung 
Klassische Philologie und Alte Geschichte zu absolvieren: 

Vertiefung Byzantinische Archäologie I (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der By-
zantinischen Archäologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 1 aus dem Bereich der  
Byzantinischen Archäologie  S P 2 6 3 oder 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar 1 aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie ist 
die erfolgreiche an Absolvierung der Lehrveranstaltung Einführung in die Byzantinische Archäologie im 
Modul Grundlagen der Archäologie. 

 

Vertiefung Byzantinische Archäologie II (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 3 aus dem Bereich der By-
zantinischen Archäologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 2 aus dem Bereich der  
Byzantinischen Archäologie S P 2 6 3 oder 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar 2 aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie ist 
die erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung Einführung in die Byzantinische Archäologie im Modul 
Grundlagen der Archäologie.  
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Vertiefung Byzantinische Archäologie III (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Hauptseminar 1 aus dem Bereich der 
Byzantinischen Archäologie  S P 2 10 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar 1 aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie 
sind die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars 1 aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie im 
Modul Vertiefung Byzantinische Archäologie I oder des Proseminars 2 aus dem Bereich der Byzantinischen 
Archäologie im Modul Vertiefung Byzantinische Archäologie II sowie der Nachweis von Grundkenntnissen 
in Altgriechisch. 

 

Vertiefung Byzantinische Archäologie IV (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Hauptseminar 2 aus dem Bereich der 
der Byzantinischen Archäologie S P 2 10 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar 2 aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie ist 
die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars 1 aus dem Bereich der Byzantinischen Archäologie im Mo-
dul Vertiefung Byzantinische Archäologie I oder des Proseminars 2 aus dem Bereich der Byzantinischen 
Archäologie im Modul Vertiefung Byzantinische Archäologie II sowie der Nachweis von Grundkenntnissen 
in Altgriechisch. 

 

Vertiefung Byzantinische Archäologie V (8 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Exkursionen Ex P  8 4 SL 

Es sind insgesamt zehn fachspezifische Exkursionstage zu absolvieren. Der/Die zuständige Fachvertre-
ter/Fachvertreterin legt fest, welche Leistungen im Rahmen der Vor- und Nachbereitung sowie an den Ex-
kursionstagen zu erbringen sind. 
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Ergänzung Klassische Philologie und Alte Geschichte (14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie V P 2 4 3 oder 4 SL 

Vorlesung 2 aus dem Bereich der Al-
ten Geschichte V P 2 4 3 oder 4 SL 

Proseminar 2 aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Proseminar aus dem Bereich der Alten 
Geschichte S WP 2 6 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Neben den beiden Vorlesungen ist nach eigener Wahl eines der beiden Proseminare zu belegen. Voraus-
setzung für die Teilnahme am Proseminar 2 aus dem Bereich der Klassischen Philologie ist die erfolgreiche 
Absolvierung des Proseminars 1 aus dem Bereich der Klassischen Philologie im Modul Grundlagen der 
Klassischen Philologie. Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar aus dem Bereich der Alten Ge-
schichte ist die erfolgreiche Absolvierung des Proseminars mit Tutorat aus dem Bereich der Alten Ge-
schichte im Modul Grundlagen der Alten Geschichte. 

 

§ 6 Orientierungsprüfung 
Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn in einer der folgenden vier Lehrveranstaltungen die Prü-
fungsleistung erbracht wurde: 
– Proseminar 1 aus dem Bereich der Klassischen Philologie im Modul Grundlagen der Klassischen Phi-

lologie) 
– Proseminar mit Tutorat aus dem Bereich der Alten Geschichte im Modul Grundlagen der Alten Ge-

schichte) 
– Einführung in die Klassische Archäologie im Modul Grundlagen der Archäologie) 
– Einführung in die Byzantinische Archäologie im Modul Grundlagen der Archäologie) 
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§ 7 Gewichtung der Modulnoten 
Die Modulnoten des Hauptfachs Altertumswissenschaften werden bei der Bildung der Note der Hauptfach-
module wie folgt gewichtet: 

Grundlagenbereich: 

Grundlagen der Klassischen Philologie  einfach 
Grundlagen der Alten Geschichte  einfach 
Grundlagen der Archäologie  einfach 
Methodologie der Altertumswissenschaften  einfach 
 
Fachrichtung im Vertiefungsbereich: 

Klassische Philologie 
Vertiefung Klassische Philologie I           einfach 
Vertiefung Klassische Philologie II           einfach 
Vertiefung Klassische Philologie III           zweifach 
Vertiefung Klassische Philologie IV           zweifach 
Ergänzung Alte Geschichte und Archäologie         einfach 

oder 

Alte Geschichte 
Vertiefung Alte Geschichte I            einfach 
Vertiefung Alte Geschichte II            einfach 
Vertiefung Alte Geschichte III            zweifach 
Vertiefung Alte Geschichte IV            zweifach 
Ergänzung Klassische Philologie und Archäologie       einfach 

oder 

Klassische Archäologie 
Vertiefung Klassische Archäologie I           einfach 
Vertiefung Klassische Archäologie II          einfach 
Vertiefung Klassische Archäologie III          zweifach 
Vertiefung Klassische Archäologie IV          zweifach 
Ergänzung Klassische Philologie und Alte Geschichte       einfach 

oder 

Byzantinische Archäologie 
Vertiefung Byzantinische Archäologie I          einfach 
Vertiefung Byzantinische Archäologie II          einfach 
Vertiefung Byzantinische Archäologie III          zweifach 
Vertiefung Byzantinische Archäologie IV          zweifach 
Ergänzung Klassische Philologie und Alte Geschichte       einfach 

 

§ 8 Bachelorarbeit 
Die Bachelorarbeit ist zu einem Thema der als Vertiefungsbereich gewählten Fachrichtung anzufertigen. 
Für die erfolgreiche Anfertigung der Bachelorarbeit werden 10 ECTS-Punkte vergeben. 

 


